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Aktuelle Steuer-Informationen 

Dezember 2018 

 
Tragen Eltern wegen einer Unterhaltsverpflichtung die Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 

ihres Kindes, dann können sie diese selbst als Sonderausgaben steuermindernd absetzen. Nach einer 

aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs setzt das allerdings voraus, dass die Eltern dem Kind die 

Beiträge tatsächlich gezahlt oder erstattet haben. Dass Naturalunterhalt geleistet wurde, reicht nicht. 

 

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen:  

 

 Die einmalige Entschädigung für die Überspannung eines Grundstücks mit einer Stromleitung ist 

nicht zu versteuern. Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof Weitblick bewiesen und der 

Vorinstanz eine Absage erteilt, die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung angenommen 

hatte. 

 

 In 2017 ist das Eheöffnungsgesetz („Ehe für alle“) in Kraft getreten. Es könnte Partnern einer ein-

getragenen Lebenspartnerschaft die Möglichkeit bieten, rückwirkend ab 2001 die Zusammenveran-

lagung durchzusetzen. Ein Ehepaar hat vor dem Finanzgericht Hamburg zumindest kürzlich einen 

Etappensieg errungen. 

 

 Zahlen Einnahmen-Überschussrechner eine Umsatzsteuer-Vorauszahlung innerhalb von 10 Tagen 

nach Ablauf des Kalenderjahres, können sie diese auch dann bereits im Jahr ihrer wirtschaftlichen 

Zugehörigkeit als Betriebsausgaben abziehen, wenn der 10. Januar des Folgejahres auf einen Sams-

tag oder Sonntag fällt. Damit hat der Bundesfinanzhof der gegenläufigen Verwaltungsmeinung wi-

dersprochen. 

 

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für Dezember 2018. Viel Spaß 

beim Lesen ! Generell gilt wie immer bei den weniger erfreulichen News: Ich bin nur der Bote ! 
 

 

 

Ihr 

Norbert Reuter 

Steuerberater  
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ALLE STEUERZAHLER 

 

Kinderbetreuung durch Großeltern: Fahrtkosten können Sonderausgaben sein 
 

| Ersetzen die Eltern den Großeltern die Fahrtkosten für die Kinderbetreuung, dann können die Auf-

wendungen unter gewissen Voraussetzungen als Kinderbetreuungskosten abzugsfähig sein. Eine Ent-

scheidung des Finanzgerichts Nürnberg zeigt, worauf geachtet werden sollte. | 

 

Hintergrund: Steuerpflichtige können Kinderbe-

treuungskosten als Sonderausgaben absetzen. 

Begünstigt sind 2/3 der Aufwendungen (maxi-

mal 4.000 EUR pro Kind). Damit der Abzug ge-

lingt, sind folgende Voraussetzungen zu beach-

ten: 
 

 Kosten für die Kinderbetreuung (nicht: Ver-

pflegung, Unterricht), 

 Kind gehört zum Haushalt des Steuerpflich-

tigen, 

 Kind hat das 14. Lebensjahr noch nicht voll-

endet (ohne Altersbeschränkung, wenn Be-

hinderung –  außerstande, sich selbst zu un-

terhalten –  vor dem 25. bzw. 27. Lebensjahr 

eingetreten ist), 

 Rechnung liegt vor (ggfs. Alternativnach-

weis, zB. Vertrag, zulässig), 

 Zahlung auf ein Konto des Leistungserbrin-

gers (unbare Zahlung). 

 

Sachverhalt 

Steuerpflichtige machten in ihrer Einkom-

mensteuererklärung für 2015 ua. Aufwendun-

gen für Fahrten der Großeltern in Höhe von 

11.800 EUR (0,30 EUR je gefahrenen Kilo-

meter) als Kinderbetreuungskosten geltend. 

Die Fahrtkosten für die Betreuung der beiden 

Kinder betrafen die Jahre 2010 bis 2012 und 

waren in 2015 per Überweisung bezahlt wor-

den. Ein Vertrag existierte nicht, nur ein hand-

schriftlich verfasstes Schreiben aus 2007, in 

dem die Großeltern angeboten hatten, die Kin-

der „ab und zu“ zu sich zu holen.  
 

Das Finanzamt berücksichtigte die Fahrtkos-

ten allerdings nicht. Und auch die hiergegen 

gerichtete Klage blieb vor dem Finanzgericht 

Nürnberg erfolglos. 

 

Grundsätzlich können Dienstleistungen durch 

Angehörige abzugsfähige Kinderbetreuungsleis-

tungen sein. Dies setzt aber voraus, dass die all-

gemeinen Anforderungen an die Anerkennung 

von Verträgen zwischen nahen Angehörigen er-

füllt sind. Erforderlich ist daher, dass den Leis-

tungen 
 

 eine klare und eindeutige Vereinbarung zu-

grunde liegt,  

 die zivilrechtlich wirksam zustande gekom-

men ist,  

 inhaltlich dem zwischen fremden Dritten 

entspricht und 

 tatsächlich so durchgeführt wird. 

 

Beachten Sie | Es ist unschädlich, wenn die Be-

treuungspersonen die eigentlichen Betreuungs-

leistungen unentgeltlich erbracht haben und le-

diglich Vereinbarungen über den Ersatz der 

Fahrtkosten getroffen haben.  

 

Im Streitfall kam das Finanzgericht zu dem Er-

gebnis, dass die Betreuung der Kinder ein-

schließlich der Erstattung von Fahrtaufwendun-

gen im Wege bloßer familiärer Hilfeleistung 

oder Gefälligkeit geregelt wurde –  und nicht auf 

der Ebene rechtsgeschäftlicher Verbindlichkeit. 



 
Seite 

DEZ 2018  4 

Dies ergab sich vor allem daraus, dass die Erstat-

tung erst in 2015 und damit viele Jahre nach der 

Entstehung der Aufwendungen erfolgte. Dies 

hätte ein fremder Dritter nicht akzeptiert. 

 

Ferner wurde durch die handschriftliche Verein-

barung aus 2007 keine zivilrechtliche Verpflich-

tung zur Betreuungsleistung eingegangen. Denn 

nach der Vereinbarung hatten sich die Großel-

tern nur bereit erklärt, den Nachwuchs „ab und 

zu, zu sich zu holen.“ Hiermit wurde jedoch kein 

Anspruch für die Steuerpflichtigen auf Erbrin-

gung der Betreuungsdienstleistungen geschaf-

fen.  

 

Beachten Sie | In einem vom Finanzgericht Ba-

den-Württemberg in 2012 entschiedenen Streit-

fall hatten die Steuerpflichtigen Vereinbarungen 

zur Kinderbetreuung abgeschlossen, wonach 

sich die Großmütter verpflichteten, ihr Enkel-

kind an einem Tag pro Woche, erforderlichen-

falls auch öfter, unentgeltlich zu betreuen. Das 

Finanzgericht hielt es für ausreichend, wenn hin-

sichtlich der Betreuungszeiten eine bloße Rah-

menvereinbarung abgeschlossen wird. Danach 

können die konkreten Betreuungszeiten der 

nächsten Woche zB. an den Wochenenden abge-

stimmt werden. 

 

Im vorliegenden Streitfall liegt jedoch, so das Fi-

nanzgericht Nürnberg, keine Rahmenvereinba-

rung vor. Mit der Formulierung „ab und zu, zu 

uns holen“ wird kein Rahmen vorgegeben. Es 

fehlt an einer verlässlichen Regelung, die eine 

regelmäßige Betreuung sicherstellt.  

 
Quelle | FG Nürnberg, Urteil vom 30.5.2018, Az. 3 K 

1382/17; FG Baden-Württemberg, Urteil vom 9.5.2012, 

Az. 4 K 3278/11 

 

 

ALLE STEUERZAHLER 

 

KV-Beiträge des Kindes: Neue Anforderungen beim Sonderausgabenabzug durch die 

Eltern 
 

| Tragen Eltern aufgrund einer Unterhaltsverpflichtung die Basiskranken- und Pflegeversicherungsbei-

träge ihres Kindes, können sie diese als eigene Beiträge als Sonderausgaben steuermindernd absetzen. 

Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs setzt das allerdings voraus, dass die Eltern 

dem Kind die Beiträge tatsächlich gezahlt oder erstattet haben. Die Finanzverwaltung war hier bis dato 

großzügiger. | 

 

Sachverhalt 

Zunächst hatte das Kind (Berufsausbildung) 

die vom Arbeitgeber einbehaltenen Beiträge 

zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversi-

cherung in seiner Einkommensteuererklärung 

als Sonderausgaben geltend gemacht. Doch 

diese wirkten sich bei der Einkommensteuer-

festsetzung nicht aus.  
 

Daraufhin machten die Eltern die Aufwendun-

gen bei ihrer Einkommensteuererklärung mit 

der Begründung geltend, sie hätten ihrem 

Kind, das noch bei ihnen wohne, schließlich 

Naturalunterhalt gewährt.  
 

Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzge-

richt Köln lehnten den Sonderausgabenabzug 

der Eltern jedoch ab. Der Bundesfinanzhof be- 
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stätigte im Ergebnis das Urteil des Finanzge-

richts. 

 

Der Bundesfinanzhof stellte zunächst Folgendes 

heraus: Die von den unterhaltsverpflichteten El-

tern ansetzbaren eigenen Beiträge des Kindes 

umfassen grundsätzlich auch die vom Arbeitge-

ber im Rahmen einer Berufsausbildung einbe-

haltenen Basiskranken- und Pflegeversiche-

rungsbeiträge. Die Beiträge müssen dem Kind 

jedoch im Veranlagungszeitraum wegen einer 

bestehenden Unterhaltsverpflichtung tatsächlich 

bezahlt oder erstattet worden sein. Dass Natural-

unterhalt geleistet wurde, reicht nicht aus. 
 

Beachten Sie | Bislang forderte das Bundesfi-

nanzministerium für den Sonderausgabenabzug, 

dass die Eltern den Aufwand wirtschaftlich ge-

tragen haben. Dabei kommt es nicht darauf an, 

ob die Basiskranken- und Pflegeversicherungs-

beiträge in Form von Bar- oder Sachunterhalts-

leistungen getragen wurden. Wie die Finanzver-

waltung nun mit der anderslautenden Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs umgehen wird, 

bleibt vorerst abzuwarten. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 13.3.2018, Az. X R 25/15; BMF-

Schreiben vom 24.5.2017, Az. IV C 3 - S 2221/16/10001: 

004, Rz. 81 

 

 

ALLE STEUERZAHLER 

 

Stromleitung über Privatgrundstück: Entschädigung ist nicht zu versteuern 
 

| Das Finanzgericht Düsseldorf hatte in 2016 Folgendes entschieden: Wird eine Einmalentschädigung 

für die Überspannung eines selbst bewohnten Grundstücks mit einer Hochspannungsleitung gezahlt, 

handelt es sich um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. In der Revision hat der Bundesfi-

nanzhof nun aber herausgestellt, dass die Entschädigung zu keinen steuerbaren Einkünften nach dem 

Einkommensteuergesetz führt. | 

 

Sachverhalt 

Anlässlich der Planung einer Hochspannungs-

leitung, die genau über das selbst bewohnte 

Hausgrundstück des Steuerpflichtigen führen 

sollte, schloss dieser eine Vereinbarung, wo-

nach die D-GmbH berechtigt war, das Grund-

stück in Anspruch zu nehmen. Hierfür wurde 

dem Steuerpflichtigen, der sich zu der Bewil-

ligung einer entsprechenden beschränkten 

persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch 

verpflichtete, eine einmalige Entschädigung 

gewährt. 
 

Die steuerliche Beurteilung war alles andere 

als einheitlich: Das Finanzamt ging von Ein-

künften aus sonstigen Leistungen nach § 22 

Nr. 3 Einkommensteuergesetz aus, das Fi-

nanzgericht Düsseldorf stellte auf Vermie-

tungseinkünfte ab –  und der Steuerpflichtige 

argumentierte, dass er sich gegen den enteig-

nungsgleichen Eingriff nicht wehren konnte. 

Es könne von keiner freiwilligen Leistung und 

keiner ausgewogenen Gegenleistung gespro-

chen werden. Die Entschädigung sei somit 

nicht steuerbar. 

 

Der Bundesfinanzhof schloss sich der Sichtweise 

des Steuerpflichtigen an. Für die Steuerbarkeit 

einer Entschädigungszahlung macht es keinen 

Unterschied, ob ein Steuerpflichtiger tatsächlich 

zwangsweise (teil-)enteignet wird oder ob er zur 

Abwendung seiner Enteignung auf der Grund- 
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lage einer einvernehmlichen Regelung eine be-

schränkt persönliche Dienstbarkeit bestellt. Steht 

nicht die (zeitlich begrenzte) Nutzungsüberlas-

sung des Grundstücks im Vordergrund, sondern 

die endgültige Aufgabe eines eigenständig zu 

beurteilenden Vermögenswerts, ist der Vorgang 

wie eine (nicht steuerbare) Vermögensum-

schichtung zu behandeln. 

 

Merke | Der Streitfall unterscheidet sich inso-

weit von einer Entscheidung des Bundesfi-

nanzhofs aus 1994, wo nur eine befristete 

Dienstbarkeit eingeräumt worden war. Hier 

zählte die Nutzungsentschädigung zu den Ein-

nahmen aus Vermietung und Verpachtung. 

 

Letztlich stellte der Bundesfinanzhof klar, dass 

auch keine Einkünfte aus sonstigen Leistungen 

vorlagen. Denn von dieser Einkunftsart werden 

keine Vorgänge erfasst, die Veräußerungen oder 

veräußerungsähnliche Vorgänge im privaten Be-

reich darstellen. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 2.7.2018, Az. IX R 31/16 BFH-

Urteil vom 19.4.1994, Az. IX R 19/90 

 

 

ALLE STEUERZAHLER 

 

„Ehe für alle“: Gilt der Splittingtarif rückwirkend bis 2001 ? 
 

| In 2017 ist das Eheöffnungsgesetz („Ehe für alle“) in Kraft getreten. Es könnte Partnern einer einge-

tragenen Lebenspartnerschaft die Möglichkeit bieten, rückwirkend ab 2001 die Zusammenveranlagung 

durchzusetzen. Ein Ehepaar hat vor dem Finanzgericht Hamburg zumindest einen Etappensieg errungen. 

Letztlich entscheiden wird aber der Bundesfinanzhof im Revisionsverfahren. | 

 

Sachverhalt 

Die Steuerpflichtigen hatten in 2001 (nach In-

krafttreten des Lebenspartnerschaftsgesetzes 

am 1.8.2001) eine Lebenspartnerschaft be-

gründet, die sie nach Inkrafttreten des Eheöff-

nungsgesetzes im November 2017 in eine Ehe 

umwandelten. Nach der gesetzlichen Rege-

lung ist der Tag der Begründung der Lebens-

partnerschaft nach der Umwandlung in eine 

Ehe für die Rechte und Pflichten der Partner 

maßgeblich. 
 

Weil die Zusammenveranlagung nach dem 

Splittingtarif oft zu einer geringeren Steuerlast 

führt, beantragten die Steuerpflichtigen die 

für Eheleute vorgesehene Zusammenveranla-

gung nachträglich für alle Jahre seit Beginn 

ihrer Lebenspartnerschaft, also ab 2001. Dies 

lehnte das Finanzamt ab, weil beide Partner 

bis 2012 bereits mit bestandskräftigen Be-

scheiden jeweils einzeln zur Einkommens-

teuer veranlagt worden waren. Doch das sah 

das Finanzgericht Hamburg anders. 

 

Das Finanzgericht begründet seine Sichtweise 

wie folgt: Das Eheöffnungsgesetz bestimmt, 

dass nach der Umwandlung der Lebenspartner-

schaft in eine Ehe für die Rechte und Pflichten 

der Lebenspartner der Tag der Begründung der 

Lebenspartnerschaft maßgebend ist. Nach der 

Umwandlung sind die Lebenspartner so zu stel-

len, als ob sie am Tag der Begründung der Le-

benspartnerschaft geheiratet hätten.  

 

Das Gesetz ist grundsätzlich geeignet, ein rück-

wirkendes Ereignis darzustellen, das eine Ände- 
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rung der bestandskräftigen Steuerbescheide ab 

2001 rechtfertigt. 

 

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 31.7.2018, Az. 1 K 92/ 

18, Rev. BFH Az. III R 57/18; PM vom 20.8.2018 

 

 

VERMIETER 

 

Veräußerungskosten einer Privatimmobilie als Finanzierungskosten einer Mietimmobilie 
 

| Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln sind Aufwendungen, die für den Verkauf einer Immobilie, 

die nicht der Einkünfteerzielung gedient hat, als Werbungskosten bei einer aus dem Verkaufserlös an-

geschafften und vermieteten Immobilie zu berücksichtigen. Damit will sich das Finanzamt aber nicht 

zufriedengeben und hat Revision eingelegt, sodass nun der Bundesfinanzhof entscheiden muss. | 

 

Sachverhalt 

Im Streitfall ging es um Rechtsanwalts- und 

Notarkosten, die bei einer zuvor gescheiterten 

Veräußerung eines privat genutzten Hauses 

mangels Solvenz der Käufer angefallen wa-

ren. Ferner waren Maklerkosten im Zusam-

menhang mit der danach geglückten Veräuße-

rung des gleichen Hauses entstanden.  
 

Die Steuerpflichtige verwendete den Ver-

kaufserlös für den Erwerb einer Mietimmobi-

lie und machte die Veräußerungsnebenkosten 

als Werbungskosten geltend, was das Finanz-

amt aber ablehnte. Das Finanzgericht Köln 

hingegen nahm einen ausreichenden Veran-

lassungszusammenhang mit Vermietungsein-

künften an, weil der Veräußerungserlös wei-

testgehend zum Erwerb der Mietimmobilie 

eingesetzt wurde und berücksichtigte die Auf-

wendungen anteilig als Werbungskosten. 

 

Das Finanzgericht Köln setzte sich dabei aus-

führlich mit einer Entscheidung des Bundesfi-

nanzhofs aus 2014 auseinander. Dort heißt es 

u.a. „Maklerkosten können ... –  ausnahmsweise 

–  zu den Finanzierungskosten eines anderen Ob-

jekts gehören, wenn und soweit der ... Erlös von 

vornherein zur Finanzierung dieses Objekts be-

stimmt und auch tatsächlich verwendet worden 

ist.“ 

 

Nach Meinung des Finanzgerichts Köln gilt für 

die Rechtsanwalts- und Notarkosten im Wesent-

lichen das Gleiche wie für die Maklerkosten. 

Denn die Grundsätze des Urteils des Bundesfi-

nanzhofs gelten über Maklerkosten hinaus für 

alle Aufwendungen, die wegen des Zusammen-

hangs mit der Veräußerung eines Grundstücks 

und der Verwendung des Veräußerungserlöses 

zu den Finanzierungskosten eines vermieteten 

Grundstücks gehören. 

 

Allerdings weist das Finanzgericht auch auf eine 

Passage in dem Urteil des Bundesfinanzhofs hin, 

die im Streitfall nicht erfüllt ist: „Dies setzt aber 

voraus, dass ... der Steuerpflichtige bereits bei 

der Veräußerung –  zB. im Kaufvertrag ... –  im 

Vorhinein so unwiderruflich über den verblei-

benden Restkaufpreis verfügt, dass er ihn unmit-

telbar in seiner Verwendung zum Erzielen von 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

mit einem bestimmten Objekt festlegt.“ 

 

Aber selbst wenn, so das Finanzgericht, sich die 

Steuerpflichtige im aktuellen Streitfall in der 
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Verwendung des Kaufpreises nicht unwiderruf-

lich gebunden hat, hat sie in der Folge trotzdem 

nicht anders gehandelt, als wenn eine entspre-

chende Verpflichtung bestanden hätte.  

 

Praxistipp | Die Rechtsfrage dürfte für die Pra-

xis äußerst interessant sein, da vergleichbare 

Konstellationen häufiger vorkommen. Man 

darf gespannt sein, wie sich der Bundesfinanz-

hof hier positionieren wird. Bis zum Ab-

schluss des Revisionsverfahrens sollten derar-

tige Aufwendungen unter Hinweis auf den Be-

sprechungsfall als Werbungskosten geltend 

gemacht werden. Da mit Widerstand der Fi-

nanzämter zu rechnen ist, sollte im Anschluss 

(unter Hinweis auf das anhängige Verfahren) 

Einspruch eingelegt und das Ruhen des Ver-

fahrens beantragt werden.  

 
Quelle | FG Köln, Urteil vom 21.3.2018, Az. 3 K 2364/15, 

Rev. BFH Az. IX R 22/18; BFH-Urteil vom 11.2.2014, 

Az. IX R 22/13 

 

 

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE 

 

Zeitliche Zuordnung von Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 
 

| Wird eine Umsatzsteuer-Vorauszahlung innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Kalenderjahrs ge-

zahlt, ist sie auch dann im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit abziehbar, wenn der 10.1. des 

Folgejahrs auf einen Samstag oder Sonntag fällt. Damit widerspricht der Bundesfinanzhof der Finanz-

verwaltung. | 

 

Hintergrund: Bei der Einnahmen-Überschuss-

rechnung sind Ausgaben grundsätzlich in dem 

Jahr anzusetzen, in dem sie geleistet wurden. Da-

von abweichend gelten regelmäßig wiederkeh-

rende Ausgaben, die bei dem Steuerpflichtigen 

kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Be-

endigung des Jahres, zu dem sie wirtschaftlich 

gehören, abgeflossen sind, als in diesem Jahr ge-

leistet. Als kurze Zeit gilt ein Zeitraum von bis 

zu 10 Tagen. 

 

Sachverhalt 

Das Finanzamt akzeptierte die Umsatzsteuer-

Vorauszahlung für Dezember 2014, die am 

8.1.15 geleistet wurde, nicht als Betriebsaus-

gabe des Jahres 2014. Die Vorauszahlung sei 

wegen § 108 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) 

nicht am Samstag (10.1.15), sondern am Mon-

tag und damit außerhalb des 10-Tages-Zeit- 

raums fällig geworden. Der Bundesfinanzhof 

sah das anders. 

 

Selbst wenn die Vorauszahlung innerhalb des 

10-Tages-Zeitraums fällig sein muss (was der 

Bundesfinanzhof offenließ), ist dies im Streitfall 

erfüllt. Denn bei der Ermittlung der Fälligkeit ist 

allein auf die Frist des § 18 Abs. 1 S. 4 Umsatz-

steuergesetz abzustellen. Die Verlängerung der 

Frist nach der AO gilt hier nicht, da es sich bei 

regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben um 

keine Frist, sondern um eine Abflussfiktion han-

delt. 

 

Zudem, so der Bundesfinanzhof, ist zu berück-

sichtigen, dass Zweck des § 108 Abs. 3 AO die 

Wahrung der Sonn- und Feiertagsruhe und die 

Berücksichtigung der in Wirtschaft und öffentli-

cher Verwaltung üblichen Fünftagewoche ist. 
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Die Vorschrift will daher zugunsten des Steuer-

pflichtigen wirken, nicht aber verhindern, dass 

die Regelung zu regelmäßig wiederkehrenden 

Ausgaben in bestimmten Jahren wegen einer ka- 

lendarischen Konstellation zur Anwendung 

kommen kann. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 27.6.2018, Az. X R 44/16; BFH, 

PM vom 24.10.2018 

 

 

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE 

 

Hinzuschätzungen: Ein Umsatzsteuerheft allein erfüllt die Aufzeichnungspflichten nicht 
 

| Führt ein Steuerpflichtiger ausschließlich ein Umsatzsteuerheft, in dem er die Tageserlöse in einer 

Summe einträgt, ohne weitere Ursprungsaufzeichnungen, Kassenberichte oder Ähnliches zu führen, er-

füllt er nicht die Anforderungen an die Aufzeichnungspflichten der Einnahmen-Überschussrechnung. 

Nach einem Beschluss des Finanzgerichts Hamburg ist das Finanzamt in solchen Fällen berechtigt, die 

erklärten Umsätze um einen Sicherheitszuschlag zu erhöhen. | 

 

Hintergrund: Ein Unternehmer, der ohne ge-

werbliche Niederlassung oder außerhalb einer 

solchen von Haus zu Haus oder auf öffentlichen 

Straßen oder an anderen öffentlichen Orten Um-

sätze ausführt oder Gegenstände erwirbt, hat ein 

Umsatzsteuerheft nach amtlich vorgeschriebe-

nem Vordruck zu führen. So steht es in § 22 Abs. 

5 Umsatzsteuergesetz. 

 

Sachverhalt 

Ein Steuerpflichtiger betrieb einen gewerbli-

chen Handel mit Lebensmitteln auf Wochen-

märkten und ermittelte seinen Gewinn durch 

Einnahmen-Überschussrechnung. Ein Kas-

senbuch über seine täglichen Bareinnahmen 

führte er ebenso wenig wie Kassenberichte o-

der ähnliche Aufzeichnungen. Er führte nur 

Umsatzsteuerhefte, in denen er unter dem je-

weiligen Tagesdatum den Tagesumsatz in ei-

ner Summe notierte. Nach einer Außenprü-

fung erhöhte das Finanzamt die Umsätze um 

einen Sicherheitszuschlag –  und zwar zu 

Recht, wie das Finanzgericht Hamburg nun 

entschied.  
 

Die formellen Mängel sind so erheblich, dass sie 

allein eine Schätzungsbefugnis begründen. Zwar 

ist der Steuerpflichtige als Händler auf Wochen-

märkten, der vorwiegend Barumsätze von gerin-

gem Wert mit einer Vielzahl unbestimmter Per-

sonen erzielt, nicht zur Aufzeichnung eines je-

den einzelnen Umsatzes verpflichtet. Auch 

konnte er für Umsatzsteuerzwecke seine Barum-

sätze täglich nur in einer Summe erfassen und 

diese in das Umsatzsteuerheft übertragen.  

 

Wie die Tagessummen jedoch zustande gekom-

men sind, war den Unterlagen des Steuerpflich-

tigen nicht zu entnehmen. Da er keine weiteren 

Ursprungsaufzeichnungen geführt hat, hätte er 

die Tageseinnahmen durch tägliches tatsächli-

ches Auszählen ermitteln und dies in einem Kas-

senbericht dokumentieren müssen. Da das nicht 

erfolgte, sind die Aufzeichnungen bezüglich der 

Erlöse formell nicht ordnungsgemäß. 

 
Quelle | FG Hamburg, Beschluss vom 29.6.2018, Az. 2 V 

290/17 
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GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGESELLSCHAFTEN 

 

Nach Insolvenzreife getätigte rechtswidrige Zahlungen: D&O-Versicherung greift nicht 
 

| In einem Verfahren des Oberlandesgerichts Düsseldorf ging es kürzlich um den Umfang des Versi-

cherungsschutzes einer D&O-Versicherung (= Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Unter-

nehmensleitungen und leitende Angestellte), wenn der Geschäftsführer einer GmbH für Zahlungen nach 

Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft in die Haftung genommen wird (§ 64 GmbH-

Gesetz). | 

 

Hintergrund: Nach § 64 GmbH-Gesetz sind Ge-

schäftsführer der Gesellschaft zum Ersatz von 

Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der 

Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder nach 

Feststellung ihrer Überschuldung geleistet wer-

den. Haftungsvoraussetzung ist, dass der Ge-

schäftsführer mindestens fahrlässig gehandelt 

hat. Maßstab ist dabei die Sorgfalt eines ordentli-

chen Geschäftsmanns. 

 

Vereinfachter Sachverhalt 

Die Geschäftsführerin einer GmbH war vom 

Insolvenzverwalter der Gesellschaft erfolg-

reich in Anspruch genommen worden, da die 

GmbH nach Eintritt der Insolvenzreife noch 

Überweisungen getätigt hatte. Die Geschäfts- 

führerin hatte von der Versicherung die Frei-

stellung verlangt –  jedoch ohne Erfolg. 

 

Nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts 

Düsseldorf ist der Haftungsanspruch gemäß § 64 

GmbH-Gesetz nicht mit dem versicherten An-

spruch auf Schadenersatz wegen eines Vermö-

gensschadens vergleichbar. Bei § 64 GmbH-Ge-

setz handelt es sich nicht um einen Deliktstatbe-

stand, sondern um eine eigenständige An-

spruchsgrundlage bzw. um einen „Ersatzan-

spruch eigener Art“, der allein dem Interesse der 

Gläubigergesamtheit eines insolventen Unter-

nehmens dient. 

 
Quelle | OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.7.2018, Az. 4 U 

93/16; OLG Düsseldorf, PM 18/2018 vom 20.7.2018 

 

 

UMSATZSTEUERZAHLER 

 

Umsatzsteuersatz in Bäckereifilialen: Es kommt auf die Sitzgelegenheiten an 
 

| Beim Finanzgericht Münster ist ein Verfahren anhängig, das den Verkauf von Backwaren und anderen 

Lebensmitteln zum Verzehr an Ort und Stelle von Bäckereifilialen betrifft. Hierbei kann es sich sowohl 

um Fachgeschäfte (Bäckerei mit eigenem Café) als auch um Filialen im Vorkassenbereich von Super-

märkten handeln. Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat ihre Finanzämter nun angewiesen, 

wie derartige Umsätze umsatzsteuerrechtlich zu behandeln sind. | 

 

Die Lieferung von Speisen zum Verzehr an Ort 

und Stelle unterliegt dem Regelsteuersatz von 

19 %, wenn die vorhandenen Sitzgelegenheiten 
 

 im Eigentum der Bäckerei stehen,  

 angemietet wurden oder  
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 zumindest deren Mitnutzung ausdrücklich 

vereinbart wurde. 

 

Können die Sitzgelegenheiten nicht der Bäckerei 

zugerechnet werden oder sind keine Sitzgelegen- 

heiten vorhanden, ist der ermäßigte Umsatzsteu-

ersatz anzuwenden. 

 
Quelle | OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinfo USt 3/18 

vom 26.4.2018; beim FG Münster anhängig: Az. 15 K 

2553/16 U 

 

 

UMSATZSTEUERZAHLER 

 

Korrektur eines unrichtigen Steuerausweises nur bei Differenzrückzahlung an Kunden 
 

| Wer einen höheren als den gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer-Betrag in der Rechnung ausweist, 

schuldet auch den überhöhten Betrag. Allerdings erlaubt § 14c Abs. 1 S. 2 Umsatzsteuergesetz die 

Korrektur des überhöhten Umsatzsteuerausweises per Rechnungsberichtigung. Der Bundesfinanzhof 

hat nun aber entschieden, dass eine Umsatzsteuer-Korrektur beim Finanzamt grundsätzlich nur möglich 

ist, wenn der Leistende dem Leistungsempfänger zuvor den Differenzbetrag erstattet hat. | 

 

Nach Meinung des Bundesfinanzhofs ergibt es 

sich aus dem Systemzusammenhang, dass eine 

Rückerstattung des Finanzamtes erst nach vor-

heriger Rückzahlung des Umsatzsteuer-Diffe-

renzbetrags an den Leistungsempfänger erfolgen 

kann. Der Bundesfinanzhof begründet seine Ent-

scheidung u.a. damit, dass der Leistende nach 

Erhalt der Umsatzsteuer-Rückerstattung des Fi-

nanzamtes –  ohne Rückzahlungsverpflichtung –  

ungerechtfertigt bereichert wäre.  

 
Quelle | BFH-Urteil vom 16.5.2018, Az. XI R 28/16 

 

 

ARBEITNEHMER 

 

Lohnsteuer-Ermäßigung 2019: Anträge ab sofort möglich 
 

| Arbeitnehmer können ihr monatliches Nettoeinkommen selbst beeinflussen und müssen nicht bis zur 

Abgabe der Einkommensteuererklärung warten. Mit dem Vordruck „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßi-

gung 2019“ können sie die Berücksichtigung ihrer individuellen Verhältnisse bereits beim Lohnsteuer-

abzug durch einen Freibetrag, der wahlweise für ein oder zwei Jahre Gültigkeit hat, beantragen. Dies 

ist seit dem 1.10.2018 möglich. | 

 

Ehegatten und Lebenspartner können zudem 

zwischen den Steuerklassen III/V, IV/IV oder 

IV/IV mit Faktor wählen. Das Faktorverfahren 

kann beim Wohnsitzfinanzamt mit dem Vor-

druck „Antrag auf Steuerklassenwechsel bei 

Ehegatten/Lebenspartnern“ beantragt werden, 

wobei der gebildete Faktor erstmals ab dem Ver-

anlagungszeitraum 2019 eine Gültigkeit von 

zwei Jahren hat. 

 
Quelle | OFD Karlsruhe, PM Nr. 5/2018 vom 1.10.2018



 
Seite 

DEZ 2018  12 

ARBEITNEHMER 

 

Finanzverwaltung veröffentlicht die Umzugskostenpauschalen für 2018 bis 2020 
 

| Grundsätzlich gehören Umzugskosten zu den nicht abzugsfähigen Kosten der privaten Lebensführung. 

Ist der Umzug aber beruflich veranlasst, können Umzugskosten als Werbungskosten geltend gemacht 

werden. Für sonstige Umzugskosten (zB. Trinkgelder an das Umzugspersonal) sowie für umzugsbe-

dingte Unterrichtskosten gewährt die Finanzverwaltung Pauschalen. Aktuell hat das Bundesfinanzmi-

nisterium die Pauschalen für Umzüge in den Jahren 2018 bis 2020 veröffentlicht. | 

 

Berufliche Veranlassung 

 

Nach Ansicht der Verwaltung ist ein Umzug bei-

spielsweise in folgenden Fällen beruflich veran-

lasst:  

 

 Durch den Umzug verkürzt sich die Entfer-

nung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

erheblich. 
 

 Der Umzug wird im überwiegenden betrieb-

lichen Interesse des Arbeitgebers durchge- 

führt (zB. der Ein- oder Auszug in eine 

Dienstwohnung). 
 

 Der Umzug erfolgt aufgrund der erstma-

ligen Aufnahme einer beruflichen Tätig-

keit, eines Arbeitsplatzwechsels oder ei-

ner Versetzung. 

 

Umzugspauschalen 

 

Für die Frage, welche der folgenden Pauschalen 

anzuwenden sind, ist das Datum maßgebend, an 

dem der Umzug beendet wurde: 

 

Umzugsbedingte Unterrichtskosten (in EUR) 

ab 1.3.2018 = 1.984 

ab 1.4.2019 = 2.045 

ab 1.3.2020 = 2.066 

 

Sonstige Umzugskosten (in EUR) 

 ab 

 1.3.2018 1.4.2019 1.3.2020 

Verheira-

tete  

1.573 1.622 1.639 

Ledige 787 811 820 

Zuschlag 

für weitere 

Personen 

im Haus-

halt (nicht 

Ehegatten) 

347 357 361 

Die Pauschalen erhöhen sich um 50 %, wenn 

ein Arbeitnehmer innerhalb von fünf Jahren 

das zweite Mal aus beruflichen Gründen um-

zieht. 

 

Anstelle der Pauschalen können auch die im Ein-

zelfall nachgewiesenen höheren Aufwendungen 

als Werbungskosten abgezogen werden. 

 
Quelle | BMF-Schreiben vom 21.9.2018, Az. IV C 5 - S 

2353/16/10005 
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Verzugszinsen 
 

| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzu-

wenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. | 

 

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2018 bis 

zum 31.12.2018 beträgt -0,88 Prozent.  

 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 

 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 

Prozent 

 für den unternehmerischen Geschäftsver-

kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent* 

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 

29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent. 

 

Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzu-

wendenden Basiszinssätze betrugen in der Ver-

gangenheit: 

 

Berechnung der Verzugszinsen 

Zeitraum Zins 

vom 1.1.2018 bis 30.06.2018 -0,88 Prozent 

vom 1.7.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent 

vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent 

vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent 

vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent 

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent 

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent 

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent 

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent 

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent 

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent 

vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent 

 

ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Verbraucherpreisindex 
 

| Der Verbraucherpreisindex für Deutschland gibt die durchschnittliche prozentuale Preisveränderung 

sämtlicher Waren und Dienstleistungen des privaten Bedarfs in Deutschland an. Bezugsjahr des derzei-

tigen Indexwertes ist das Jahr 2010. | 

 

Monat OKT 2017 DEZ 2017 MRZ 2018 JUN 2018 SEP 2018 OKT 2018 

Indexwert 109,6 110,6 110,7 111,3 112,1 112,3 

Veränderung zu Vorjahr +1,6% +1,7% +1,6% +2,1% +2,3% +2,5% 

 

Teilweise sind Verträge derart an den Verbrau-

cherpreisindex gekoppelt, dass eine Anpassung 

der Entgelte und die entsprechende Höhe von der 

Entwicklung dieses Indexes abhängig gemacht 

wird. 

Quelle | Statistisches Bundesamt unter www. destatis.de/ 

DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/ 

Verbraucherpreisindizes/Tabellen_/Verbraucherpreise 
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 12 / 2018 
 

| Im Monat Dezember 2018 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 

 

Steuertermine (Fälligkeit): 

Montag, 10.12.2018 

 Umsatzsteuer für Monat NOV 2018 

 Umsatzsteuer für Monat OKT 2018 * 

 Lohnsteuer für Monat NOV 2018 

 Einkommensteuer für Quartal IV 2018 

 Kirchensteuer für Quartal IV 2018 

 Körperschaftsteuer für Quartal IV 2018 

* bei Dauerfristverlängerung 

 

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem 

Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fällig-

keitstermin vorliegen.  

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende drei-

tägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten 

Zahlung durch Überweisung endet am 

13.12.2018. Es wird an dieser Stelle nochmals 

darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschon-

frist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck 

gilt. 

 

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 

Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig, für den Beitragsmonat Dezember 2018 am 

Freitag, den 21.12.2018. 

 

 

Haftungsausschluss 

Der Inhalt dieses Steuer-Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 

Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr 

auszuschließen. Der Steuer-Newsletter ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung; für Entschei-

dungen, welche der Leser nur aufgrund dieses Steuer-Newsletters ohne eine diesbezügliche persönliche 

Beratung trifft, wird keine Haftung übernommen. 

 
 

Wenn einzelne Themen Ihr Interesse gefunden haben und Sie noch Verständnisprobleme, Fragen und 
Hinweise haben oder eine weitergehende Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte mit der Kanzlei in 
Verbindung: 
 
per Telefon: 03733 / 6759465 
per Telefax: 03733 / 6759469 
per E-Mail: info@nr-stb.tax 


